
 

   

 

 

 
 
SLP-Newsletter Ausgabe 02/2009 vom 28. Mai 2009 
 

 
 
Der SLP-Haftpflichtschutz: 
 
 
Die Forderungsausfalldeckung  
 
oder: Damit Vermittler nicht an alles denken müssen !  
 

 
 
 
Verlinkungen: 
 
SLP-Unfallschutz  
 
SLP-Haftpflichtschutz  
 
SLP-Verrmögensschaden-
Haftpflichtversicherung für  
Vermittler 
 

 
Sehr geehrte Geschäftspartner/innen, 
 
wenn jemand einen Schaden durch eine andere Person erlitten hat, er-
setzt in vielen Fällen die private Haftpflichtversicherung des Schädigers 
den angerichteten Schaden. 
 
Hat diese Person allerdings keine private Haftpflichtversicherung  
und ist aufgrund der finanziellen Situation zahlungsunfähig, bleibt  
der Geschädigte nicht selten auf seinem Schaden sitzen.  
 
Für diesen Fall bieten einige Versicherer im Rahmen der privaten  
Haftpflichtversicherung den Einschluss einer so genannten  
Forderungsausfalldeckung an. 
 
Mit dem SLP-Haftpflichtschutz Primus (8 Mio.) und Primus  Plus  (10 
Mio.) ist sowohl der Vermittler als auch der Versicherungsnehmer auf der 
sicheren Seite, denn die Forderungsausfalldeckung ist beitragsfrei bereits 
mitversichert.  
 
Mit dem optionalem Zusatz der Ausfalldeckung  Plus  wird sogar auf die 
Mindestschadenhöhe (2.500 EUR) verzichtet und der Versicherungs-
nehmer kann den ebenfalls mitversicherten Rechtsschutz für die Durch-
setzung seiner Ansprüche gegenüber dem Schädiger in Anspruch  
nehmen. 
 
Zur Verdeutlichung: 
 
Primus:  € 46,80 Familie inkl. Ausfalldeckung, ohne SB 
  €   6,00 Ausfalldeckung Plus 
 
Primus  Plus  € 62,00 Familie inkl. Ausfalldeckung, ohne SB 
  €   7,00 Ausfalldeckung Plus 
 
Durch die Forderungsausfalldeckung wird der berechtigte Schaden-
ersatzanspruch, zum Beispiel auch der Verdienstausfall oder die  
Schmerzensgeldansprüche, in voller Höhe bis zur Versicherungssumme 
der Privat-Haftpflichtversicherung beglichen.  
 
Darüber hinaus besteht auch Versicherungsschutz für Schadenersatz-

Online-Rechner zum SLP-Unfall 
und SLP-Haftpflichtschutz 
 
Beratungsprotokolle für  
Versicherungsvermittler (SdV) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

   

ansprüche, denen ein vorsätzliches Handeln des Schädigers zugrunde 
liegt und für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft des 
Schädigers als Tierhalter oder -hüter entstanden sind. Der Schutz gilt in 
allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in Norwegen und in der 
Schweiz. 
 
Schützen auch Sie, Ihre Kunden vor fremdverschuldeten  
Schadenereignissen. 
 
Unter www.slp-produkte.de haben wir alle Informationen leicht  
verständlich und transparent für Sie zusammengestellt. Gern können Sie 
sich auch an unsere kompetenten Ansprechpartner wenden: 
 
 

Ihre Ansprechpartner:  
  

Frau Heike Wünsch  (heike.wuensch@slpag.de)   

 Herr Soeren Häger   (soeren.haeger@slpag.de)   

 Gebührenfreie Hotline: 0800 – 46 36 757   

 Internet:   www.slp-produkte.de  

 

  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Swiss Life Partner GmbH  
 
 
Swiss Life Partner Service- und Finanzvermittlungs GmbH     
Berliner Str. 85 
80805 München 
Tel. +49 (0) 800 – 46 36 757 
Fax +49 (0) 89 81 89 33 51 
www.swisslife-weboffice.de     
Amtsgericht München HRB 111062  
Geschäftsführer: Michael Grollmann, Stefan Hafner, Dirk Czaya, Matthias Altenähr   
IHK-RegNr.: D-JWNS-F5XWB-75 
 

 

 

 


